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Vorwort.

Der Gegenstand, welcher in dem Schriftchen be
handelt ist, greift mehr denn irgend ein anderer 
ins praktische Leben ein; er ist für den größeren 
Grundbesitzer, wie für den mittleren und kleinen 
Landwirth gleichmäßig von Bedeutung. Es dürfte 
daher einem Bedürfnisse entsprechen, wenn die in 
den verschiedenen, nicht Jedermann zugänglichen Gesetz- 
und Amtsblättern zerstreuten, auf die Hebung der 
Rindviehzucht bezüglichen gesetzlichen und verordnungs
mäßigen Bestimmungen zusammengestellt und an 
der Hand des gesetzgeberischen Materials und der 
gemachten Erfahrungen erläutert, den betheiligten 
Kreisen zugänglich gemacht werden.

Die Gesetzgebung hat sich auf dem Gebiete der 
Rindviehzucht bisher nur mit der ersten Voraus
setzung einer gedeihlichen Viehzucht, nämlich der 
Fürsorge für die Haltung guter Vaterthiere beschäf
tigt; die Erläuterungen über Grund und Zweck der 
betreffenden gesetzlichen Bestimmungen mußten noth
wendig zu einem allgemeinen Ueberblick über den 
Stand der Rindviehzucht in Elsaß-Lothringen führen; 
auch schien es angemessen, aller derjenigen Maß-



nahmen zu gedenken, welche zur Hebung der Vieh
zucht und im Interesse der Viehbesitzer durch die 
.Initiative der Betheiligten oder durch die land- 
wirthschaftlichen Vereine und Behörden getroffen 
worden sind.

Straßburg, im Mai 1893.

Der Herausgeber.
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Einleitung.

Elsaß-Lothringen nimmt thatsächlich in Beziehung auf 
den Stand seiner Viehzucht nicht diejenige Stelle ein, welche 
es mit Rücksicht auf die im Allgemeinen günstigen Vorbe
dingungen in Ansehung der klimatischen und Boden
verhältnisse behaupten sollte. Der Bestand an Rindvieh 
könnte größer, die Qualität in manchen Bezirken eine 
bessere sein. — Auch anläßlich der im Jahre 1884 ange- 
stellten „Untersuchung über die Lage und die Bedürfnisse 
der Landwirthschast in Elsaß-Lothringen" wurde fast im 
ganzen Lande die Rindviehhaltung als ungenügend für den 
Betrieb und die Düngererzeugung angesehen. Immerhin 
ist in den letzten 20 Jahren eine stetige Zunahme, auch 
bei Berücksichtigung des Bevölkerungszuwachses, zu beob
achten. Bewegte sich dieselbe in der Zählperiode 1873 auf 
1883 in sehr mäßigen Grenzen, indem die Steigerung nur 
10166 Stück (1873:418484, 1883:428650) betrug, so 
weisen die vorläufig festgestellten Ergebnisse der Zählung 
vom 1. Dezember 1892 erfreulicher Weise einen Zuwachs 
von 58301 Stück (1883:428650, 1892:486951) nach. 
Daß jedoch der Rindviehstand in Elsaß-Lothringen noch 
sehr wohl einer Steigerung fähig ist, ergiebt ein Vergleich 
mit anderen deutschen Staaten, namentlich mit dem Groß- 
herzogthum Baden, woselbst in Ansehung der Bodenver
hältnisse, der Vertheilung des Besitzes und des landwirth- 
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schaftlichen Betriebes, wenn nicht gleichartige, doch sehr 
ähnliche Voraussetzungen gegeben sind.

Eine Vergleichung der Zählungsergebnisse hinsichtlich des 
Rindviehes und der Pserde in den Jahren 1883 und 1892 
ergiebt folgende Ziffern:

Elsaß-Lothringen Baden
Rindvieh Pferde Rindvieh Pferde

1883 428650 130174 593526 63187
1892 486951 122903 635015 64089

+ 58301 — 7271 4- 41489 + 902

Es kamen demnach auf 100 Einwohner in 
Elsaß-Lothringen Baden
Rindvieh Pferde Rindvieh Pferde

1883 27,6 8,3 37,8 4,0
1892 30,4 7,7 38,3 3,8

Auf den Quadratkilometer (100 Hektar) kamen in
Elsaß-Lothringen Baden

Rindvieh Pferde Rindvieh Pferde
1883 29,5 8,9 39,4 4,2
1893 33,5 8,5 42,1 4,2

Elsaß-Lothringen steht sonach in Ansehung der Vieh-
Haltung gegenüber Baden auf 100 Einwohner um 7,9,
auf 100 Hektar um 8,6 zurück, während die Pferdehaltung 
Elsaß-Lothringens diejenige Badens auf 100 Einwohner 
um 3,9, auf 100 Hektar um 4,3 übersteigt. Aehnliche 
Verhältnißzahlen in Ansehung des Viehstandes ergiebt ein 
Vergleich mit Bayern, Sachsen, Württemberg und Hessen.

Eine Ursache des verhältnißmäßig nicht reichlichen Vieh
standes mag auch in dem Ueberwiegen der Pferdehaltung 
zu suchen sein. Dieses Ueberwiegen der Pferdehältung 
macht sich auch hinsichtlich der im Landwirthschaftsbetrieb 
zur Anwendung kommenden Zugkräfte geltend. Ausweis
lich der 1884 an gestellten Untersuchung über die Lage der


